
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans E 9/3 -Sternstraße Ost- 

Die 1. vereinfachte Änderung beschränkt sich auf die Ergänzung der textlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplanes E 9/3. Die bisherigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des 

Bebauungsplans E 9/3 sowie die nachrichtlichen Übernahmen und Hinweise sind der Ausferti-

gung des Bebauungsplans zu entnehmen und gelten unverändert weiter.  
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Ergänzung der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans E 9/3 -Sternstraße Ost- um  

folgende textliche Festsetzung: 

 

5 Zulässigkeit von Terrassenüberdachungen 

Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass nicht all-

seitig umschlossene Terrassenüberdachungen ausnahmsweise außerhalb der überbaubaren 

Flächen zulässig sind, wenn sie an das Hauptgebäude angebaut sind und eine Grundfläche 

von 30 m² sowie eine Tiefe ab dem Gebäude von 4,5 m nicht überschreiten.  
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